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Vorwort

Es war eine ziemliche Überraschung für mich, als ich im März 
2018 von der Evangelischen Landeskirche Württembergs ein-
geladen wurde, einen Vortrag zum Ende des landesherrlichen 
Kirchenregiments im Jahre 1918 unter besonderer Berück-
sichtigung der Entwicklung in Württemberg zu halten. Einen 
zündenden Titel hatte man sich schon ausgedacht: „Kirche ohne 
König“. Der gefiel mir so ausnehmend gut, daß ich nicht lange 
zögerte und die Einladung annahm, auch wenn ich zu diesem 
Zeitpunkt nicht gerade als ausgewiesener Kenner des landesherr-
lichen Kirchenregiments und ebensowenig als Spezialist auf dem 
Gebiet der württembergischen Landes(kirchen)geschichte gelten 
konnte. Doch stand mit der Zusage mein Arbeitsprogramm 
für den langen und heißen Sommer 2018 fest. Nach dem sehr 
freundlich aufgenommenen Vortrag im Alten Schloß in Stutt-
gart im Herbst desselben Jahres und weiteren eingehenden, 
thematisch etwas weiter ausgreifenden Studien in der Folgezeit 
lege ich nun das Ergebnis meiner Untersuchungen in Gestalt 
dieses Büchleins vor.

Der geschilderte Hintergrund erklärt, warum hier die Ent-
wicklung des weitaus größten deutschen Staates, Preußen, 
parallelisiert wird mit derjenigen des sehr viel kleineren Staates 
Württemberg, der 1806 zum Königtum erhoben wurde. Aber 
außer dem eher anlaßbezogenen Motiv gibt es durchaus Gründe 
in der Sache selbst, die einen Vergleich gerade zwischen diesen 
beiden Ländern reizvoll und informativ erscheinen lassen. Nicht 
allein, daß das für das landesherrliche Kirchenregiment ganz 
zentrale Institut des Konsistoriums in Württemberg auf eine 
besonders lange Tradition zurückblicken kann und sich hier 
die Unterscheidung zwischen allgemeiner Kirchenhoheit und 
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spezifisch landesherrlichem Kirchenregiment vergleichsweise 
früh ausprägt, verspricht einigen Aufschluß für die Entwick-
lung der Kirchenverfassung des deutschen Protestantismus. 
Auch der Umstand, daß nach der Novemberrevolution 1918 
und dem Fortfall der Monarchien der Übergang zu einer neuen 
kirchenrechtlichen Ordnung in Preußen äußerst turbulent ver-
lief, sich in Württemberg hingegen (aufgrund einer Rechts-
lage, die letztlich bis auf die sog. Religions-Reversalien aus dem 
18. Jahrhundert zurückgeht) wohlgeordnet und reibungslos ge-
staltete, erweist sich als erklärungsträchtig. Natürlich mußte 
das vielzitierte „Bündnis von Thron und Altar“ im November 
1918 schon deswegen unweigerlich zerbrechen, weil sämtliche 
Throne weggefallen waren. Doch erst die Rekapitulation der Er-
eignisse kann verdeutlichen, welche Schwierigkeiten mit dem 
Übergang in diese neue Phase kirchlicher Selbstorganisation 
für Politik und protestantische Kirchen verbunden waren und 
welches höchst unterschiedlich bewältigte Konfliktpotential 
dieser Prozeß in sich barg.

Die Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 be-
endete endgültig das anderthalb Jahrtausende währende sog. 
Konstantinische Zeitalter und etablierte eine neue Ordnung des 
Verhältnisses von Staat und Kirche, von Politik und Religion – 
eine Ordnung, die im Kern bis zum heutigen Tag fortgilt, weil 
das Grundgesetz in Art. 140 wesentliche staatskirchenrechtliche 
Normen der Weimarer Verfassung schlicht inkorporiert hat. 
Der somit unverändert geltende und zentrale Verfassungsrechts-
satz „Es besteht keine Staatskirche“ bildet den Auftakt der vor-
liegenden Schrift; diese führt mit der Frage, auf welches Institut 
der Begriff „Staatskirche“ hier Bezug nimmt, zur Entwicklungs-
geschichte des landesherrlichen Kirchenregiments im 19. Jahr-
hundert, um nach der Schilderung der Umbruchsituation im 
Gefolge der Novemberrevolution 1918 zur Weimarer Reichs-
verfassung zurückzukehren und am Ende die grundsätzlicheren 
Dimensionen des dort gefundenen Religionskompromisses 
etwas genauer auszuloten.
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Der der Abhandlung beigegebene Dokumentenanhang ist als 
Hilfestellung bei vertiefter Lektüre gedacht. Denn nur wenige 
Leserinnen und Leser dürften die überaus wertvollen vier Bände 
„Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumente zur 
Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts“ bequem zur 
Hand haben, die von Ernst Rudolf Huber und Wolfgang Huber 
in den 1970er und 1980er Jahren verdienstvollerweise ediert 
worden sind: ein ganz unverzichtbares, aber leider seit langer 
Zeit vergriffenes Arbeitsmittel, auf das gleichwohl auch vor-
liegend immer wieder verwiesen werden muß, um den Anhang 
nicht übermäßig anschwellen zu lassen. Dieser bietet lediglich 
einige der zentralen und nicht immer leicht verfügbaren hi-
storischen Rechtstexte, auf die die Studie Bezug nimmt und 
deren Orthographie und Interpunktion oft eigenwillig anmuten, 
hier aber authentisch wiedergegeben werden. Schließlich sei, da 
das Wichtigste – frei nach Max Weber – natürlich wieder in den 
Fußnoten steht, an dieser Stelle nachdrücklich auf das „Abkür-
zungsverzeichnis“ sowie das „Verzeichnis der abgekürzt zitierten 
Literatur“ hingewiesen.

Ich habe vielfachen Grund, für Hilfe und Unterstützung Dank 
zu sagen. Er geht zunächst an meine Mitarbeiter. Herr An-
dreas Gesell hat das Projekt von Anbeginn begleitet und den 
Löwenanteil der oft entlegenen Literatur beschafft. Er zeichnet 
zusammen mit Herrn Philipp Danz für den Anhang und die 
authentischen Abschriften der Dokumente verantwortlich. 
Um die Korrekturen von Manuskript und Umbruch sowie die 
Erstellung des Personenregisters haben sich Frau Annabelle 
Meier und Herr Dr. David Kuch sehr verdient gemacht. Allen 
rufe ich ein ganz herzliches „Dankeschön“ zu! Für die gewohnt 
exzellente Betreuung durch den Verlag Mohr Siebeck danke 
ich insbesondere Frau Daniela Taudt aus dem Lektorat und 
Herrn Matthias Spitzner aus der Herstellung. Die Zusammen-
arbeit mit ihnen ist immer wieder eine ausgesprochene Freude. 
Helmut Goerlich, Helmuth Schulze-Fielitz und Christian Wald-
hoff waren so liebenswürdig, das recht umfängliche Manuskript 
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einem eingehenden Studium zu unterziehen, wofür ich ihnen 
meinen besonders tief empfundenen Dank aussprechen möchte. 
Ihre Anregungen und Hinweise waren Bereicherung und In-
spiration für mich. Alle verbliebenen Schwächen, Fehler und 
Mängel des vorliegenden Büchleins gehen selbstverständlich 
allein auf mein Konto.

Horst Dreier Würzburg, den 31. Mai 2020
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I. Das Verbot der Staatskirche

1. Rätselhafte Schlüsselnorm:  
Art. 137 Abs. 1 WRV

„Es besteht keine Staatskirche.“ So kurz, knapp und scheinbar 
unmißverständlich statuiert es Art. 137 Abs. 1 der im August 
1919 in Kraft getretenen Weimarer Reichsverfassung (WRV). 
Diese signifikante Aussage erscheint als Inbegriff und Eckstein 
der neuen staatskirchenrechtlichen Ordnung, die die Revolution 
vom November 1918 mit sich brachte und die die Nationalver-
sammlung in Weimar in verfassungsrechtliche Normen goß. Das 
vielzitierte „Bündnis von Thron und Altar“1  – gewissermaßen 
eine „Kurzformel für das landesherrliche evangelische Kirchen-
regiment“2 – mußte mit der Revolution schon deswegen sein de-
finitives Ende finden, weil die Throne sämtlich entfallen waren 

1 Siehe etwa Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866: 
Bürgerwelt und starker Staat, München 1983, S. 315, 405, 468; Arnulf 
von Scheliha, Protestantische Ethik des Politischen, Tübingen 2013, 
S. 124 ff.; sinngleich ist auch von der „Allianz zwischen Thron und Altar“ 
die Rede: Michael Burleigh, Irdische Mächte, göttliches Heil, München 
2008, S. 152 ff. – Vom „Defensivbündnis von Thron und Altar“ spricht 
Jochen Jacke, Kirche zwischen Monarchie und Republik. Der preußische 
Protestantismus nach dem Zusammenbruch von 1918, Hamburg 1976, 
S. 15 ff.

2 Martin Hein, Weichenstellungen der evangelischen Kirche im 19. 
und 20. Jahrhundert. Beiträge zur Kirchengeschichte und Kirchen-
ordnung, Berlin–New York 2009, S. 37. – Die Wendung wurde am Be-
ginn des 19. Jahrhunderts zum „Schlagwort“: Karl Holl, Die Bedeutung 
der großen Kriege für das religiöse und kirchliche Leben innerhalb des 
deutschen Protestantismus (1917), in: ders., Gesammelte Aufsätze zur 
Kirchengeschichte, Bd. 3: Der Westen, Tübingen 1928, S. 302–384 (375).
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und sich die vermeintlich tragenden Säulen des politischen 
und gesellschaftlichen Systems als morsches Gebälk erwiesen 
hatten. Mit dem Ende der Monarchien brach allenthalben das 
landesherrliche Kirchenregiment zusammen. Nicht nur im 
Reich, sondern auch in den Einzelstaaten waren die regierenden 
Für stenhäuser mit bemerkenswerter Selbstverständlichkeit und 
ohne nennenswerte Gegenwehr abgetreten3, gewissermaßen 
„sang- und klanglos“4. Immer wieder hat kein Geringerer als 
Martin Heckel, der Doyen des deutschen Staatskirchenrechts, 
die neuen staatskirchenrechtlichen Regelungen auf diesem Ge-
biet als „Epochenschwelle“5 oder „epochale Wende“ bezeichnet6. 
Hier habe das jahrtausendealte „konstantinische System“ sein 
Ende gefunden, indem die „letzten Reste des ‚christlichen 
Staats‘“ beseitigt worden seien7.

Ohne Zweifel hat hier ein fundamentaler Wandel statt-
gefunden8. Dieses Bewußtsein war auch in der Weimarer Na-

3 Vgl. Horst Dreier, Staatsrecht in Demokratie und Diktatur. Studien 
zur Weimarer Republik und zum Nationalsozialismus, hrsgg. v. Matthias 
Jestaedt und Stanley L. Paulson, Tübingen 2016, S. 7 ff. m. w. N.

4 So Siegfried Hermle, Kirche nach 1918. Ende und Neuanfang, in: 
Rainer Lächele/Jörg Thierfelder (Hrsg.), Württembergs Protestantismus 
in der Weimarer Republik, Stuttgart 2003, S. 11–31 (11).

5 Martin Heckel, Kontinuität und Wandlung des deutschen Staatskir-
chenrechts unter den Herausforderungen der Moderne (1999), in: ders., 
Gesammelte Schriften. Staat, Kirche, Recht, Geschichte, Bd. V, Tübingen 
2004, S. 243–286 (249).

6 Martin Heckel, Martin Luthers Reformation und das Recht, Tübingen 
2016, S. 778.

7 Zitat: Heckel, Martin Luthers Reformation (Fn. 6), S. 778. Ähn-
lich ders., Vom Religionskonflikt zur Ausgleichsordnung, München 
2007, S. 40 f.; ihm folgend Hendrik Munsonius, Öffentliche Religion im 
säkularen Staat, Tübingen 2016, S. 29 f. – Kritisch zur Rede vom kon-
stantinischen Zeitalter und dem Ende desselben: Axel Frhr. von Cam-
penhausen, Art. Konstantinisches Zeitalter, in: EvStL3 I, Sp. 1858–1860.

8 Stellvertretend für viele Peter Badura, Das Staatskirchenrecht als 
Gegenstand des Verfassungsrechts. Die verfassungsrechtlichen Grund-
lagen des Staatskirchenrechts, in: HdbStKR2 I, S. 211–251 (229): Be-
seitigung der „Grundpfeiler des bisherigen kirchenpolitischen Systems“.
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tionalversammlung präsent, wo mit Blick auf die Neuregelung 
des Verhältnisses von Staat und Kirche von einer „weltgeschicht-
liche[n] Stunde“ und der Schaffung einer „völlig neue[n] Rechts-
grundlage“ die Rede war9. Nicht ganz so klar ist allerdings die 
eigentliche Bedeutung des an die Spitze von Art. 137 WRV ge-
stellten Satzes „Es besteht keine Staatskirche.“10 Der Verfassungs-
ausschuß hatte sich mit den staatskirchenrechtlichen Fragen der 
Trennung von Staat und Kirche (religiöse Vereinigungsfreiheit, 
Status der Religionsgesellschaften, Besteuerungsrecht, Staatslei-
stungen etc.) und den damit eng verwobenen Schulfragen (Re-
ligionsunterricht, Konfessionsschulen etc.) einschließlich der 
Gewährleistung der Religionsfreiheit ausführlich und häufig 
auch höchst kontrovers befaßt11. In diesem Ausschuß wurde die 

9 Abg. Veidt [DNVP], Plenum der Nationalversammlung, 59. Sit-
zung vom 17. Juli 1919, abgedruckt in: Verhandlungen der verfassung-
gebenden Deutschen Nationalversammlung. Stenographische Berichte 
(Verhandlungen des Reichstages, Band 328), Berlin 1920, S. 1656 [D], 
1657 [A], wo er fortfährt: „Darin soll sich durch diesen Abschnitt der 
Verfassung die grundlegende Änderung vollziehen, eine Änderung, die 
von unübersehbarer Tragweite ist.“

10 Das gilt im übrigen auch für den fast wortgleichen Vorläufer dieser 
Formulierung, § 147 Abs. 2 (2. Hs.) der sog. Paulskirchenverfassung von 
1849: „es besteht fernerhin keine Staatskirche.“ Zu den unterschiedlichen 
Interpretationen dieser Bestimmung Jörg-Detlef Kühne, Die Reichs-
verfassung der Paulskirche. Vorbild und Verwirklichung im späteren 
deutschen Rechtsleben, Frankfurt/M. 1985, S. 495 ff. mit dem Resümee, 
daß jedenfalls „eine laizistische Form der Trennung von Kirche und 
Staat verworfen wurde“ (S. 496) und man nicht von „kirchenfeindlicher 
Trennung“ sprechen könne (S. 499).

11 Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen National-
versammlung. Band 336. Anlagen zu den Stenographischen Berichten 
(Nr. 391. Bericht des Verfassungsausschusses), Berlin 1920, S. 188 ff. 
(19. Sitzung v. 1. April 1919), 196 ff. (20. Sitzung v. 2. April 1919), 207 ff. 
(21. Sitzung v. 3. April 1919), 223 ff. (22. Sitzung v. 4. April 1919), 515 ff., 
524 ff. (41. Sitzung v. 17. Juni 1919). Siehe auch die Wiedergabe dieser vier 
Sitzungen auf der Grundlage von eingehenden Agenturberichten und 
Pressemeldungen bei Jörg-Detlef Kühne, Die Entstehung der Weimarer 
Reichsverfassung. Grundlagen und anfängliche Geltung, Düsseldorf 
2018, S. 527 ff., 536 ff., 543 ff., 553 ff. – Aus der Sekundärliteratur Folk-
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Aufnahme des Satzes in die Verfassung in der 20. Sitzung vom 
2. April 1919 beantragt12 und in der 21. Sitzung vom 3. April 1919 
angenommen13. Im auffälligen Gegensatz zu fast allen anderen 
Absätzen des Art. 137 WRV kam es aber nicht zu einer näheren 
oder gar kontroversen Aussprache hierüber. Schon bei der An-
tragstellung hieß es: „Wir glauben damit die überwiegende Mei-
nung im Verfassungsausschuß hinter uns zu haben, halten es 
aber für zweckmäßig, daß dieser Satz ausdrückliche Erwähnung 
findet.“14 Das traf offenbar die allgemeine Stimmung. Denn 
anders als bei den sonstigen Debatten zum Thema Religion 
(und Schule), wo auch bei den abschließenden Plenarsitzungen 
die konfliktreichen Differenzen noch einmal mit einer gewissen 
Heftigkeit aufbrachen15, war der Satz „Es besteht keine Staats-
kirche“ in den Worten des Berichterstatters „nicht beanstandet 
worden“16. Er wurde auch im Plenum nicht zum Gegenstand 
einer Debatte17. Offenkundig brachte die Aussage in den Augen 

hart Wittekind, Welche Religionsgemeinschaften sollen Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sein?, in: Günter Brakelmann/Norbert Friedrich/
Traugott Jähnichen (Hrsg.), Auf dem Weg zum Grundgesetz, Münster 
1999, S. 77–97; Ludwig Richter, Kirche und Schule in den Beratungen 
der Weimarer Nationalversammlung, Düsseldorf 1995.

12 Dieser Satz sollte an der Spitze des einschlägigen Abschnittes 
stehen: Verhandlungen, Bd. 336 (Fn. 11), S. 205, 206. – Abg. Kaas [Zen-
trum] stimmte dem mit den Worten zu: „Ich habe keine Bedenken da-
gegen, wenn in der Verfassung ausdrücklich ausgesprochen wird, daß 
keine Staatskirche besteht. Die katholische Kirche hatte es auch früher 
schon abgelehnt, als Staatskirche bezeichnet zu werden.“ (Ebd., S. 206).

13 Verhandlungen, Bd. 336 (Fn. 11), S. 208.
14 Abg. Ablaß [DDP], in: Verhandlungen, Bd. 336 (Fn. 11), S. 206.
15 Verhandlungen, Bd. 328 (Fn. 9), S. 1643 ff. (59. Sitzung des Plenums 

v. 17. Juli 1919).
16 Abg. Mausbach [Zentrum], ebd., S. 1644 (C).
17 Eher beiläufig wurde er vom Abg. Naumann [DDP] in der 59. Sit-

zung des Plenums v. 17. Juli 1919 als Argument herangezogen, daß 
nun neben den großen christlichen Kirchen auch die sog. Sekten und 
kleineren Gemeinschaften wie Methodisten, Baptisten, Altlutheraner 
u. a. in den Genuß etwa des Körperschaftsstatus gelangen könnten 
(Art. 137 Abs. 5 WRV): „Die Zeit, wo kleine Religionsgesellschaften 



1. Rätselhafte Schlüsselnorm 5

der allermeisten Abgeordneten einen inhaltlich recht diffusen 
Konsens auf relativ hohem Abstraktionsniveau zum Ausdruck, 
der nach weiterer Erörterung nicht verlangte.

Doch schon Zeitgenossen haderten mit dem Satz. Als Beleg 
können Ausführungen in der Deutschen Juristenzeitung aus dem 
Jahre 1919 dienen. Hier nimmt der Geheime Hofrat und Rechts-
professor Meurer aus Würzburg Stellung zu den Entwürfen der 
Nationalversammlung in der Kirchenfrage, insbesondere zu den 
Beratungen im Verfassungsausschuß. Kritisch fragt er: „Was soll 
aber gleich der erste Satz: ‚Es besteht keine Staatskirche‘? Eine 
solche gab es doch auch bis jetzt nicht in Deutschland […]. Der 
Satz ist überflüssig und irritierend.“18

Damit stand er keineswegs allein. Friedrich Giese, Staats-
rechtslehrer und Konsistorialrat, formulierte in einer langen, 
fünf Jahre später erschienenen Abhandlung ganz ähnliche Ein-
wände: „Was aber ist hier unter ‚Staatskirche‘ zu verstehen? 
Die Verhandlungen der Nationalversammlung sind gänzlich 
unergiebig. Die Wortfassung deutet auf das Staatskirchentum 
hin. Daß damit das ältere, ursprüngliche Staatskirchentum 
[…] nicht gemeint sein kann, bedarf wohl keiner weiteren Be-
gründung. Ein System aufzuheben oder auszuschließen, das 
gar nicht mehr galt, […], an dessen Erneuerung auch niemand 
dachte, wäre geradezu sinnlos gewesen.“19 Offenbar ist die Be-

amtlich mißachtet wurden, ist jetzt grundsätzlich vorbei. Da es keine 
Staatskirche mehr gibt, so sind alle Nebenkirchen gleicher Ehre.“ (Ver-
handlungen, Bd. 328 [Fn. 9], S. 1654 [B]).

18 Christian Meurer, Die Kirchenfrage im Verfassungsausschuß, in: 
DJZ 1919, Sp. 383–386 (383). Meurer hatte seit 1891 ein Ordinariat 
für Kirchenrecht an der Universität Würzburg inne, das 1895 um das 
Völkerrecht erweitert wurde. Näher zur Person: Georg May, Art. Meurer, 
Christian, in: NDB 17 (1994), S. 267–268.

19 Friedrich Giese, Das kirchenpolitische System der Weimarer Ver-
fassung, in: AöR n. F. 7 (1924), S. 1–70 (36). Christoph Link, Staat und 
Kirche in der neueren deutschen Geschichte, Frankfurt/M. u. a. 2000, 
S. 105 meint, der Aussage hätte seinerzeit die „aktuelle Stoßrichtung“ 
gefehlt. Siehe auch Christoph Link, Kirchliche Rechtsgeschichte. Kirche, 
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stimmung nicht so klar und eindeutig, wie man zunächst meinen 
könnte. Gerhard Anschütz, der maßgebliche und Maßstäbe 
setzende Kommentator der Weimarer Reichsverfassung, holt 
bezeichnenderweise bei der Erläuterung dieser Norm auffäl-
lig weit aus20. Daß sie nur etwas statuiert, was ohnehin schon 
gilt, wird man schwerlich annehmen können21. Rechtsnormen 
im allgemeinen und Verfassungsbestimmungen im besonderen 
wollen in aller Regel verändernd wirken, also die bestehenden 
Gegebenheiten nicht nur bestätigen, sondern in anderer Weise 
regulieren. So müssen wir etwas genauer fragen: In welchem 
Sinne bestand vor 1918 eine Staatskirche, die die Weimarer 
Reichsverfassung für abgeschafft erklären konnte?

2. Zum Begriff der Staatskirche

Eine allgemein verbindliche oder allgemein konsentierte De-
finition von Staatskirche existiert nicht. Mit Blick auf gewisse 
historische Gestaltungsformen kann man von Staatskirche in 
einem engeren (oder strengen) Sinne dann sprechen, wenn 

Staat und Recht in der europäischen Geschichte von den Anfängen bis 
ins 21. Jahrhundert, 3. Aufl., München 2017, § 26 Rn. 10: „Das Verbot 
der ‚Staatskirche‘ in Art. 137 Abs. 1 WRV beschrieb mehr einen bereits 
bestehenden Zustand, als ihn zu verändern.“

20 Gerhard Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. 
August 1919. Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis, 14. Aufl., 
Berlin 1933, Art. 137 Anm. 1 (S. 630 ff.).

21 Eine mögliche (wenngleich wenig überzeugende) Deutung wäre, 
daß mit der Norm lediglich eine Rückkehr zur bereits überwundenen 
Staatskirche ausgeschlossen werden sollte, sozusagen als Ausschluß eines 
historischen Rückschritts in längst vergangene frühere Jahrhunderte. 
So könnte man Heckel, Martin Luthers Reformation (Fn. 6), S. 790 ver-
stehen: „Die Staatsverwaltung und die Kirchenverwaltung wurden in 
allen deutschen Ländern im Laufe der Zeit [scil.: des 19. Jahrhunderts, 
H. D.] voneinander gesondert und damit das System der institutionellen 
‚Staatskirche‘ schon vor der Weimarer Verfassung beseitigt, die dies in 
Art. 137 Abs. 1 auch für die Zukunft ausschloss.“



2. Zum Begriff der Staatskirche 7

die Einheit von Staat und Kirche weitgehend realisiert ist, es 
also zur „Verschmelzung“ beider kommt22. Das bedeutet „Ein-
zigkeit und Ausschließlichkeit“ des religiösen Bekenntnisses 
und „in organisatorischer Hinsicht zwar Geschiedenheit vom 
Staate, doch das Bestehen eines einheitlichen leitenden und 
maßgeblichen Willens für beide, Staat und Kirche“23. Eine Staats-
kirche in diesem engeren Sinn zeichnet sich also durch drei 
Hauptmerkmale aus: sie ist die einzige in einem Staat zugelassene 
oder zumindest eindeutig bevorrechtigte; sie ist insofern Teil 
des Staates und gilt als Staatsanstalt; der Staat nimmt Gesetz-
gebungsrechte auch im innerkirchlichen Bereich wahr und hat 
Einfluß auf die Besetzung hoher Kirchenämter24. Als historische 
Beispiele für diesen Typus werden immer wieder die mittel-
alterliche Reichskirche, der Cäsaropapismus Ostroms mit seiner 
„Symphonie“ von weltlicher und kirchlicher Gewalt, das früh-
mittelalterliche Reichskirchensystem, die anglikanische Staats-
kirche wie überhaupt die konfessionell geschlossenen Staaten 
(z. B. Frankreich, Spanien, England) und deutschen Territorien 
(z. B. Sachsen, Württemberg, Bayern) im absolutistischen Zeit-
alter genannt. Typisch ist die Monopolstellung einer Landes- 
bzw. eben Staatskirche25.

Zusammenfassend hat man Staatskirche definiert als „ein 
System engster Verbindung von Staat und Kirche, die unter 
staatlicher Superiorität eine Gesamtkörperschaft bilden. Die als 
einzige oder jedenfalls vorrangig zugelassene Kirche ist Staats-
anstalt. Demgemäß kommen dem Staat zu: die Gesetzgebung für 
die Staatskirche, die Besetzung der höheren Kirchenämter, die 
konfessionelle Bestimmung der öffentlichen Institutionen (ins-

22 So Giese, System (Fn. 19), S. 6.
23 Fritz Stier-Somlo, Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht, Bd. I, 

Berlin–Leipzig 1924, S. 486.
24 Vgl. Werner Heun, Art. Staatskirche, in: EvStL3 II, Sp. 3423–3426 

(3423).
25 Huber IV, S. 833.
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besondere im Bildungswesen), bisweilen auch die Besteuerung 
aller Einwohner des Staates für die Staatskirche.“26

Daß eine solche Staatskirche 1918/19 nicht abgeschafft werden 
konnte, weil es sie in dieser Form im 19. Jahrhundert längst 
nicht mehr gab, lag auf der Hand27. „Eine Staatskirche in diesem 
eigentlichen Wortsinn gab es beim Inkrafttreten der Weimarer 
Verfassung seit langem nicht mehr; auch gab es keine Tendenz 
zur Wiederherstellung eines vergleichbaren Systems. Es war in 
diesem Sinne nichts abzuschaffen und nichts zu verhindern.“28

Schon ein kurzer Rückblick auf die wesentlichen verfassungs- 
und staatskirchenrechtlichen Entwicklungen der letzten andert-
halb Jahrhunderte bestätigt diese Einschätzung. Um die wich-
tigsten Aspekte kurz zu rekapitulieren: Preußen hatte spätestens 
unter Friedrich dem Großen mit den Annexionen Schlesiens 

26 Alexander Hollerbach, Art. Staatskirchen und Staatsreligionen, in: 
StL7 V, Sp. 182–186 (182 f.). Ähnlich Ulrich Scheuner, Staatskirche (1962), 
in: ders., Schriften zum Staatskirchenrecht, Berlin 1973, S. 189–191 
(189).

27 Badura, Staatskirchenrecht (Fn. 8), S. 232: „Eine ‚Staatskirche‘ hatte 
es auch in der konstitutionellen Monarchie nicht gegeben […].“ Ähn-
lich Link, Staat und Kirche (Fn. 19), S. 105 f.: „Eine organisatorische 
Verknüpfung von Kirchen- und Staatsgewalt, die Art. 137 Abs. 1 aus-
schloß, hatte in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ohnedies 
nur noch in Randbereichen bestanden. […] Insofern waren die großen 
evangelischen Kirchen auch schon vor 1918 keine ‚Staatskirchen‘ im 
eigentlichen Sinne mehr gewesen.“ Desgleichen Stefan Mückl, Grund-
lagen des Staatskirchenrechts, in: HStR3 VII, § 159 Rn. 61: „Auch in der 
abgelösten politischen Ordnung der Monarchie gab es nirgendwo in 
Deutschland eine Staatskirche im eigentlichen Sinne des Wortes.“

28 Huber VI, S. 868. Weiter heißt es ebd.: „Wenn die Reichsverfassung 
nur das antiquierte kirchenpolitische System der ‚Verschmelzung von 
Staat und Kirche‘, nämlich entweder die ‚Konfessionalisierung‘ des Staats 
oder die ‚Säkularisierung‘ der Kirche, hätte ausscheiden wollen, wäre die 
Verneinung der Staatskirche nichts als eine pathetische Formel gewesen, 
die der ‚Abschaffung‘ von längst Überwundenem den Anschein einer 
neuen Errungenschaft zu geben versucht hätte.“ Erwägungen solcher 
Art kann man nun aber gerade für hochpolitische Prozesse wie den der 
Verfassunggebung keineswegs ausschließen.



2. Zum Begriff der Staatskirche 9

und Westpreußens aufgehört, ein rein protestantischer Staat zu 
sein. Später kamen weitere katholische Gebiete hinzu, so daß 
zwei Fünftel der preußischen Bevölkerung katholisch waren. Mit 
dem Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten von 
1794 wurde nicht nur in aufklärerischer Tradition individuelle 
Glaubens- und Gewissensfreiheit garantiert; es erfolgte darüber 
hinaus eine Gleichstellung der drei christlichen Konfessionen 
(katholisch, evangelisch, reformiert) als privilegierte Kirchenge-
sellschaften, so daß bereits hier von einer Staatskirche ebensowe-
nig die Rede sein konnte wie von einer Landeskirche29. Entfallen 
war damit auch der den Augsburger Religionsfrieden von 1555 
beherrschende Grundsatz des cuius regio, eius religio. Zwar übte 
der Staat weiterhin eine zuweilen strenge Aufsicht aus, iden-
tifizierte sich aber nicht mit einer bestimmten Glaubensrichtung. 
Ähnliche Prozesse innerchristlicher Pluralisierung setzten sich 
nach der territorialen Neuordnung Deutschlands aufgrund des 
Reichsdeputationshauptschlusses von 180330 und der damit oft 
verbundenen konfessionellen Durchmischung der Bevölkerung 
in den meisten größeren Territorien durch. „Die neugebildeten 
Staaten waren existentiell angewiesen auf die Integration ihrer 
konfessionell zusammengewürfelten, zur staatlichen Einheit 
zusammengezwungenen Bevölkerungsgruppen.“31 Im evangeli-
schen Stammland Württemberg lebten aufgrund entsprechender 
Gebietszuwächse Anfang des 19. Jahrhunderts rund 450.000 Ka-
tholiken bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 1,4 Millionen 
Einwohnern. Hier hatte das sog. Religionsedikt aus dem Jahre 
1806 die drei christlichen Bekenntnisse gleichgestellt32, was sich 

29 Hierzu und zum folgenden Horst Dreier, Staat ohne Gott, München 
2018, S. 78 ff.

30 Dessen § 63 garantierte die bisherige „Religionsübung“ in den 
Ländern, die „gegen Aufhebung und Kränkung aller Art geschützt“ war 
(siehe Dokumentenanhang unter I. 1., S. 156). Zur Bedeutung des RDH 
nur Huber I, S. 42 ff.; Heckel, Religionskonflikt (Fn. 7), S. 37 ff.

31 Heckel, Religionskonflikt (Fn. 7), S. 45.
32 Huber/Huber I, Nr. 34 (S. 72 ff.).
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nicht allein einem neuen „Geist der Glaubensfreiheit“ verdankte, 
sondern „infolge des Zuwachses starker katholischer Landesteile 
auch ein notwendiger Akt staatspolitischer Klugheit“ war33. In 
vielen Territorien mußte eine derartige Auflockerung staatskir-
chenrechtlicher Strukturen und das Aufbrechen strenger kon-
fessioneller Geschlossenheit unter den veränderten Umständen 
geradezu als „staatspolitische Notwendigkeit“34 erscheinen. Das 
beförderte eine allgemeine Tendenz, die ehedem nur reichsrecht-
lichen Grundsätze der Gleichordnung der christlichen Konfes-
sionen und ihrer Parität nun zunehmend als Organisationsprin-
zipien für die Regulierung der Verhältnisse in den Territorien 
zur Anwendung zu bringen.

War mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 nur das 
Reich bi-konfessionell geworden, so wurden es jetzt auch die 
Territorien, die  – auf der Linie des Westfälischen Friedens 
von 1648  – neben Katholiken und Lutheranern auch den 
Reformierten gleiche Rechte einräumten35. Das kam vor allem 

33 Wilhelm Lempp, Der württembergische Synodus 1553–1924. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Württembergischen Evang. Landeskirche, 
Stuttgart o. J. [1959], S. 177.

34 Johannes Wallmann, Kirchengeschichte Deutschlands seit der Re-
formation, 7. Aufl., Tübingen 2012, S. 173. Ähnlich spricht Rudolf von 
Thadden, Die Geschichte der Kirchen und Konfessionen, in: Handbuch 
der Preußischen Geschichte, Bd. III: Vom Kaiserreich zum 20. Jahrhun-
dert und Große Themen der Geschichte Preußens, hrsgg. von Wolfgang 
Neugebauer, Berlin–New York 2001, S. 547–712 (572 f.), davon, daß 
etwa Preußen bereits Ende des 18. Jahrhunderts schon aus „Gründen 
der inneren Staatsräson Anlaß hatte, die Kräfte des Konfessionalismus 
zurückzudrängen.“ Allgemein Hans Michael Heinig, Prekäre Ordnungen. 
Historische Prägungen des Religionsrechts in Deutschland, Tübingen 
2018, S. 18: „Politische Klugheit stach religiöses Eiferertum aus.“

35 Pars pro toto die Regelung in der Bayerischen Verfassung von 
1818, Titel IV, § 9: „(1) Jedem Einwohner des Reichs wird vollkom-
mene Gewissens-Freyheit gesichert; die einfache Haus-Andacht darf 
daher Niemandem, zu welcher Religion er sich bekennen mag, untersagt 
werden. (2) Die in dem Königreiche bestehenden drey christlichen 
Kirchen-Gesellschaften genießen gleiche bürgerliche und politische 
Rechte.“ Ganz ähnlich § 27 der Verfassung Württembergs von 1819: 
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